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2 Aus der Verwaltung

Wir gratulieren zum Geburtstag!Wir gratulieren zum Geburtstag!
Frau Auguste May
Steinmühlen 4, Hasenfeld
wird am 01.09.2022  79 Jahre

Herr Kurt Krüttgen
Bachstraße 31, Vlatten
wird am 03.09.2022 68 Jahre

Frau Josefine Lauterbach
Heresbenden 12, Hergarten
wird am 05.09.2022 89 Jahre

Herr Manfred Debertshäuser 
Gut Habersauel 3, Heimbach
wird am 11.09.2022 69 Jahre

Frau Lieselotte Imig
Hasenfelderstr. 10, Heimbach
wird am 11.09.2022 65 Jahre

Frau Edeltraud Salentin
In der Hilbach 22, Heimbach
wird am 14.09.2022 69 Jahre

Herr Hans-Peter Kulina
Schwammenaueler Straße 3, Hasenfeld
wird am 14.09.2022 67 Jahre

Stadt Heimbach
Das Ordnungsamt informiert

Rasenmähen während der Mittagsruhe

Die Gartensaison wirft, wie jedes Jahr, die 
Frage auf: zu welchen Zeiten ist das Rasen-
mähen erlaubt?

Grundsätzlich ist zwar der Betrieb von 
motorbetriebenen Rasenmähern und der-
gleichen in Wohngebieten laut der Geräte- 
und Maschinenlärmschutzverordnung an 
Werktagen in der Zeit von 07:00 Uhr bis 
20:00 Uhr gestattet.

Zu beachten ist allerdings, dass die Zeit von 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr nach der ordnungs-
behördlichen Verordnung über die Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung der Stadt Heimbach als allgemeine 
Ruhezeit gilt und in diesem Zeitraum alle Tä-
tigkeiten untersagt sind, die mit besonderer 
Lärmentwicklung verbunden sind. Hierzu zählt 
insbesondere der Gebrauch von Rasenmä-
hern. Handrasenmäher und Freischneider 
dürfen darüber hinaus auch in der Zeit von 
07:00 Uhr bis 09:00 Uhr und von 17:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr nicht betrieben werden.

An Sonn- und Feiertagen ist der Betrieb von 
Rasenmähern, Freischneidern und vergleich-
baren Geräten generell untersagt!

Mit Blick auf gegenseitige Rücksichtnahme und 
zur Vermeidung von unnötigen Streitigkeiten 
wird an dieser Stelle um die Einhaltung der 
Mittagsruhe gebeten. Verstöße hiergegen 
stellen eine Ordnungswidrigkeit und können 
mit einem Bußgeld geahndet werden.

Sollten Sie weitere Fragen zu den allgemeinen 
Ruhezeiten haben, so helfen Ihnen die zustän-
digen Sachbearbeiter des Ordnungsamtes, 
unter der Telefonnummer 02446 / 808 – 24 
bzw. – 43 gerne weiter.
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Jochen Weiler
Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Sommerferien gehen in NRW zu Ende 
und viele Veranstaltungen in Heimbach 
stehen bevor. 

Am 13.08. findet nach langer Corona-Pause 
um 18.00 Uhr im Kurpark das Picknickkonzert 
statt. Wenn das Wetter mitspielt, wird es 
sicherlich wieder einmal ein gelungenes Fest. 

Bereits einen Tag später findet am 14.08. die 
Verleihung des Heimatpreises des Jahres 2021 
in der Internationalen Kunstakademie statt. 
Zu den Preisträgern werden wir nochmals 
gesondert berichten. 

Vom Freitag den 19.08. bis zum Sonntag den 
21.08. feiert der SSV Heimbach 1921 e.V. 
Corona-bedingt mit einem Jahr Verspätung 
seine 100 Jahrfeier. Ein kurzweiliges und ab-

wechslungsreiches Programm ist vorgesehen. 
Schauen sie doch einmal vorbei.

Am 21.08. findet auch das alljährliche Akade-
miefest der Internationalen Kunstakademie 
Eifel statt. Auch hier wird für Klein und Groß 
ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Die Redaktion des Stadtjournals hat ab sofort 
Urlaub, so dass die nächste Ausgabe erst 
wieder am 07.09. verteilt wird. Radaktions-
schluss für die nächste Ausgabe ist der 29.08.

Ihr

Goldene Hochzeit
Am 1. September 2022 feiern die

Eheleute
Margarete und Manfred Hilgers

Nideggener Weg 5, 52396 Heimbach-Vlatten

das Fest der Goldenen Hochzeit

Redaktionsschluss für 
die Ausgabe 18-2022 

ist der 29.08.2022

Stadt
HEIMBACH
journaljournal
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Öffentliche Bekanntmachung 
BEZIRKSREGIERUNG KÖLN  Köln, den 18.07.2022

Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung -   
FLURBEREINIGUNG NATIONALPARK EIFEL  Zeughausstr. 2 - 10 

Az.:  – 33.42 – 14 04 1 –  50667 Köln 
Tel.: 0221-147-2033 

Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 22. März 2004 festgestellte Flurbereini-
gungsgebiet Nationalpark Eifel ist durch die Änderungsbeschlüsse 56 bis 59 gemäß § 8 
Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. 
I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) er-
weitert worden. Mit diesen Änderungsbeschlüssen wurden die nachfolgend aufgeführten 
Grundstücke zum Flurbereinigungsgebiet Nationalpark Eifel zugezogen und auch inso-
weit die Flurbereinigung angeordnet: 

Städte Region Aachen 
Gemeinde Simmerath 
Gemarkung Rurberg 
Flur  22 Flurstücke 131, 355, 375 
Flur   24 Flurstück  29 
Flur  25 Flurstücke 99, 104, 112, 121 
Flur  52 Flurstücke 217, 231, 242 

Gemarkung Eicherscheid 
Flur  8 Flurstücke 9, 70, 307 
Flur   10 Flurstücke 239, 240, 243, 244  

Stadt Monschau 
Gemarkung Höfen 
Flur   15 Flurstücke  116, 117 

 Kreis Euskirchen 
Stadt Schleiden 
Gemarkung Gemünd 
Flur   12 Flurstück  12 

Gemeinde Kall 
Gemarkung Sötenich 
Flur  3 Flurstück 117 
Flur  4 Flurstücke 11, 12, 13, 14  

Kreis Düren 
Stadt Nideggen 
Gemarkung Nideggen 
Flur  31 Flurstück 24 
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– 2 – 

Gemarkung Abenden 
Flur  1 Flurstücke 43, 44, 47 

Stadt Heimbach 
Gemarkung Hausen 
Flur  4 Flurstücke 66, 108, 109 

Gemarkung Hergarten 
Flur  43 Flurstück 66 

Gemeinde Hürtgenwald 
Gemarkung Bergstein 

Flur   16 Flurstück  83 
Flur  31 Flurstück 78 

I .a )  Of fen legung der  Ergebnisse  der  Wer te rmi t t lung  
Im Flurbereinigungsverfahren Nationalpark Eifel liegen die Nachweise über die Ergeb-
nisse der Wertermittlung für die o.g. Grundstücke vor. 

Die Ergebnisse der Wertermittlung sind Grundlage für die Berechnung des Abfindungs-
anspruches und damit Grundlage für den Flurbereinigungsplan. Die Nachweise über die 
Ergebnisse der Wertermittlung liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus: 

vom Montag, den 22. August 2022 von 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr 
bis Freitag, den 02. September 2022 von 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr 

bei der Bezirksregierung Köln, 
Dienstgebäude: Börsenplatz 1, 50667 Köln 

Erdgeschoss, Zimmer 1099 

Im Hinblick auf die Coronapandemie ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung 
unter der Rufnummer 0221/147 3204 bei Herrn Helmut Meul zwingend erforderlich.  
Zur Erteilung von Auskünften über die vorgenommene Bewertung der Grundstücke ste-
hen Bedienstete der Bezirksregierung Köln zur Verfügung.  

Auf die geltende Coronaschutzverordnung wird verwiesen. 
Es wird gebeten, die Informationen für Besucherinnen und Besucher auf der Hompage 
der Bezirksregierung Köln unter https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/index.html
zu beachten. 

Die Karten zur Wertermittlung können auch digital eingesehen werden unter:  

Bezirksregierung Köln
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I.a) Offenlegung der Ergebnisse der 
Wertermittlung
Im Flurbereinigungsverfahren National-
park Eifel liegen die Nachweise über die 
Ergebnisse der Wertermittlung für die o.g. 
Grundstücke vor.

Die Ergebnisse der Wertermittlung sind 
Grundlage für die Berechnung des Abfin-
dungsanspruches und damit Grundlage für 
den Flurbereinigungsplan. Die Nachweise 
über die Ergebnisse der Wertermittlung liegen 
zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus:

vom Montag, den 22. August 2022 von 8:30 
Uhr bis 14:00 Uhr
bis Freitag, den 02. September 2022 von 
8:30 Uhr bis 14:00 Uhr
bei der Bezirksregierung Köln,
Dienstgebäude: Börsenplatz 1, 50667 Köln
Erdgeschoss, Zimmer 1099

Im Hinblick auf die Coronapandemie ist eine 
vorherige telefonische Terminvereinbarung 
unter der Rufnummer 0221/147 3204 bei 
Herrn Helmut Meul zwingend erforderlich. 
Zur Erteilung von Auskünften über die vor-
genommene Bewertung der Grundstücke 
stehen Bedienstete der Bezirksregierung 
Köln zur Verfügung. 

Auf die geltende Coronaschutzverordnung 
wird verwiesen.
Es wird gebeten, die Informationen für Be-
sucherinnen und Besucher auf der Hompage 
der Bezirksregierung Köln unter https://
www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
index.html zu beachten.

Die Karten zur Wertermittlung können auch 
digital eingesehen werden unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_
internet/verfahren/33_flurbereinigungs-
verfahren/index.html

Beteiligte am Flurbereinigungsverfahren sind 
gemäß § 10 Nr. 1 FlurbG die Teilnehmer,

d. h. die Eigentümer und Erbbauberechtigten 
der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücke und die Nebenbeteiligten 
gemäß § 10 Nr. 2 FlurbG.

Zu den Nebenbeteiligten des Flurbereini-
gungsverfahrens zählen:

•  Gemeinden und Gemeindeverbände, in 
deren Bezirk Grundstücke vom Flurberei-
nigungsverfahren betroffen werden;

•  andere Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder 
öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 
40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert 
werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG);

•  Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet 
mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 
zusammenhängt und dieses beeinflusst 
oder von ihm beeinflusst wird;

•  Inhaber von Rechten an den zum Flurberei-
nigungsgebiet gehörenden Grundstücken 
oder von Rechten an solchen Rechten oder 
von persönlichen Rechten, die zum Besitz 
oder zur Nutzung solcher Grundstücke 
berechtigen oder die Benutzung solcher 
Grundstücke beschränken;

•  Empfänger neuer Grundstücke nach den 
§§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des 
neuen Rechtszustandes (§ 61 Abs. 2 FlurbG);

•  Eigentümer von nicht zum Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden Grundstücken, 
denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- 
oder Ausführungskosten auferlegt wird 
(§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder die 
zur Errichtung fester Grenzzeichen an 
die Grenze des Flurbereinigungsgebietes 
mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

I.b) Anhörungstermin über die Ergebnisse 
der Wertermittlung
Der Anhörungstermin dient der Erläuterung 
der Wertermittlungsergebnisse. In diesem 
Termin können Einwendungen gegen die 
Ergebnisse der Wertermittlung der o. g. 
Flurstücke vorgebracht werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass in diesem Termin 
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nur allgemeine Erläuterungen zu der im o.g. 
Flurbereinigungsverfahren durchgeführten 
Bewertung und keine Auskünfte über die 
Bewertung der einzelnen Grundstücke 
gegeben werden (hierfür ist die unter I. 
aufgeführte Offenlage vorgesehen). Der 
Anhörungstermin findet unter Beachtung 
der aktuellen Coronaschutzverordnung statt:

am Montag, den 05. September 2022 um 
10:00 Uhr bei der Bezirksregierung Köln,
Dienstgebäude: Börsenplatz 1, 50667 Köln
Erdgeschoss, Zimmer 1099

Für die Teilnahme am Anhörungstermin ist 
eine vorherige telefonische Anmeldung wie 
vor zwingend erforderlich.

Auf die geltende Coronaschutzverordnung 
wird verwiesen.
Es wird gebeten, die Informationen für Be-
sucherinnen und Besucher auf der Hompage 
der Bezirksregierung Köln unter https://
www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
index.html zu beachten.

Sollten Beteiligte ihre Einwendungen nicht 
im Anhörungstermin vorbringen wollen, so 
können sie diese bis spätestens 14 Tage 
nach dem o.g. Anhörungstermin schriftlich 
der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33.42, 
50606 Köln, unter Angabe des o. g. Akten-
zeichens und ihrer ONr. mitteilen.

Beteiligte, die mit den Ergebnissen der Wert-
ermittlung der o. g. Flurstücke einverstanden 
sind, brauchen diesen Anhörungstermin nicht 
wahrzunehmen. 

Allgemeine Hinweise

1.  Vertretung durch eine bevollmächtigte 
Person

Aus verwaltungsvereinfachenden Gründen 
und um die Anzahl der Ansprechpartner zu 
verringern, werden alle Miteigentümer an 
gemeinschaftlichem Grundbesitz (auch die 
von der Flurbereinigungsbehörde ermittel-
ten Erben) aufgefordert, eine gemeinsame 
bevollmächtigte Person zu bestellen, soweit 
dies noch nicht geschehen ist.

Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht mit 
beglaubigter Unterschrift vorzulegen. Die 
Beglaubigung kann von jeder dienstsiegel-
führenden Stelle vorgenommen werden (z. 
B. Stadt- oder Gemeindeverwaltung). Die 
Beglaubigung ist gemäß 

§ 108 FlurbG gebührenfrei (außer bei Notaren).
Vollmachtsvordrucke können die Beteiligten 
bei der Bezirksregierung Köln, -Dezernat 
33-, 50606 Köln, anfordern oder auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Köln 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungs-
verfahren/form_vollmacht.pdf 
abrufen.

Die Bevollmächtigung schließt eine Teilnahme 
der einzelnen Miteigentümer/innen an 
Terminen im Flurbereinigungsverfahren 
nicht aus.

Sollten Beteiligte an der Wahrnehmung der 
Termine zu Ziffern I. und II. verhindert sein, 
können sie sich an diesen Tagen durch eine 
bevollmächtigte Person vertreten lassen. Zur 
notwendigen Beglaubigung und Bereitstel-
lung des notwendigen Vollmachtsvordruckes 
siehe oben.

2. Kostenerstattung
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass keine Kosten erstattet werden können, 
die den Beteiligten durch die Wahrnehmung 
der Termine entstehen.

Besondere Hinweise zur Coronavirus-Prävention
Die Beteiligten werden gebeten, im 
Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen und den Mindestabstand von 
1,5 m einzuhalten.

II. Aufforderung zur Anmeldung unbe-
kannter Rechte
Zur Ausführung der vorgenannten Änderungs-
beschlüsse wird Folgendes bekanntgegeben:
Rechte an den vorstehenden Grundstücken, 
die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 
sind, aber zur Beteiligung am Flurbereini-
gungsverfahren berechtigen, sind nach § 14 
Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei 
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Monaten nach erfolgter Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung schriftlich bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 50606 
Köln

oder persönlich bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, Zimmer 
B 1099 oder 1090, Börsenplatz 1, 50667 Köln

unter Angabe des Az. 33.42 – 14 04 1 
- anzumelden.

Bitte beachten Sie die Informationen für Be-
sucherinnen und Besucher auf der Homepage 
der Bezirksregierung Köln unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_
internet/index.html.

Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht einge-
tragene dingliche Rechte an Grundstücken 
oder Rechte an solchen Rechten sowie 
persönliche Rechte, die zum Besitz oder 
zur Nutzung von Grundstücken berechti-
gen oder die Nutzung von Grundstücken 
beschränken. Auf Verlangen der Bezirksre-
gierung Köln hat der Anmeldende sein Recht 
innerhalb einer von der Bezirksregierung 
Köln zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein 
Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte 
erst nach Ablauf der bezeichneten Frist 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann 
die Bezirksregierung Köln die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gemäß 
§ 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte 
muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fris-
tablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, 
wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist 
durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
zuerst in Lauf gesetzt wird.

Ihre Rechte können auch durch Übermitt-
lung eines elektronischen Dokuments mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die 
elektronische Poststelle der Behörde ange-
meldet werden. Die E-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk.sec.nrw.de.

Ihre Rechte können auch durch De-Mail in 
der Sendevariante mit bestätigter sicherer 
Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz ange-
meldet werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brk-nrw.de-mail.de.

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte 
Person versäumt werden sollte, würde deren 
Verschulden der vollmachtgebenden Person 
zugerechnet werden.

 Im Auftrag
 
(LS) 
 gez. Meul
 Regierungsvermessungsdirektor 
   
Der Inhalt der o. a. Bekanntmachung wird 
auch auf der Internet-Seite der Bezirksre-
gierung Köln
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/
verfahren/index.html veröffentlicht.

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für 
den Geschäftsbereich der Bezirksregierung 
Köln sowie Informationen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Flurbereini-
gungsverfahren sind zu finden unter:

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/
brk_internet/leistungen/abteilung03/33/
flurbereinigungsverfahren/datenschutz-
hinweise.pdf 

Eck-Couchgarnitur
mit Sessel und Hocker

zu verschenken!

Tel. 02446 / 8095755
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Stadt Heimbach
Bürgerinformation zum Sachstand 
„Umgestaltung des Rurufers im Bereich 
Seerandweg“

In der vorletzten Ausgabe des Stadtjournals 
haben wir die im Juli durchgeführten Bau-
arbeiten des „Integriertes Handlungskon-
zepts“ (InHK), Umgestaltung des Rurufers 
(BA3a), vorgestellt. 

Nachfolgend möchten wir die Bürgerinnen 
und Bürger, aber auch unserer Gäste, über 
den aktuellen Sachstand der Bauarbeiten 
informieren:

Umgestaltung des Rurufers im Bereich 
Seerandweg
Die angekündigten Arbeiten konnten 
vereinbarungsgemäß in der 30 KW ab-
geschlossen werden. Damit kann nun die 
Hauptbaumaßnahme des BA3a, mit dem 
Bau der eigentlichen Rurterrasse und der 
damit einhergehenden Umgestaltung des 
Rurufers, durch die Firma Carl Ley aus 
Düren, die bereits den Bauabschnitt 1 vom 
Kreisverkehr bis zur Steinbrücke umgebaut 
hat, durchgeführt werden. 

Nach aktuellem Planungsstand sollen die 
Arbeiten ab dem 15.08.2022 beginnen. 
Für die Bauzeit der Hauptbaumaßnahme 
sind aktuell vier Monate geplant, mögliche 
Bauzeitverlängerung auf Grund von 
Problemen bei der Materialbeschaffung 
in der aktuellen Situation sind dabei nicht 
auszuschließen.

Leider muss der Straßenabschnitt aus 
Verkehrssicherungsgründen für den 
Durchgangsverkehr weiterhin gesperrt 
bleiben, da aktuell nur eine Schot-
teroberflächen für den Baustellenverkehr 
ausgebaut ist.

Erreichbarkeit des neuen Rathauses
Die Stadtverwaltung im Neuen Rathaus 
bleibt über den Fußweg neben dem 
Sparkassengebäude weiterhin fußläufig 
erreichbar.

Umleitungen für die Anlieger
Während der Bauphasen ist die bekannte 
Umleitung für die Anlieger des Seerand-
wegs eingerichtet. Die Abfallentsorgung, 
wie derzeit geregelt, wird fortgesetzt, 
sollten sich Änderungen ergeben werden 
die Anwohner:innen per Einwurfschreiben 
informiert.

Informationen für Fußgänger und 
Radfahrer
Die Vollsperrung gilt auch für Fußgänger 
und Radfahrer. Eine entsprechende 
Beschilderung ist angebracht. Natürlich 
besteht für Fußgänger/Radfahrer 
weiterhin die Möglichkeit, im Bereich 
des Stauwehrs (Höhe Gebäude WVER) 
die Rur zu passieren und durch den 
Kurpark oder „Über Rur“ die Kernstadt 
zu erreichen.

Weitere Informationen:
Weitere Informationen zu den Bauabschnit-
ten und zum InHK können interessierte 
Bürgerinnen und Bürger im Ratsinforma-
tionssystem und über die Website der 
Stadt Heimbach abrufen. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Stadtverwal-
tung auch telefonisch gern zur Verfügung.

KONTAKT 
Stadtplanung: Herr Erich Schmidt, 02446 
/ 808 31
Bauamt: Frau Kirsten Schmitz-Weidgang, 
02446 / 808 34



Aus der Verwaltung 9

Stadt Heimbach
Informationen aus dem Bauamt
Grundschule Schönblick – aktueller Sachstand 
der Modernisierungsarbeiten

Kurz vor dem Ende der Sommerferien sind 
alle am Bau Beteiligten zuversichtlich, dass 
die Einschulung im Schuljahr 2022/2023 
bereits in den neugestalteten Klassenräumen 
stattfinden kann. 

Derzeit laufen alle Maßnahmen mit Hochdruck, 
damit der Innenbereichumbau erfolgreich 
abgeschlossen wird. Die Neugestaltung 
bzw. die Fertigstellung der Außenanlagen 
erfolgt dann ab Herbst 2022.

Mit dem Abschluss der Arbeiten im und am 
Gebäude folgt ein ausführlicher Bericht im 
Stadtjournal.
  
Inspektion der Heimbach-Verrohrung zeigt 
deutliche Schäden an der Abdeckung
Die im Juli durchgeführte Inspektion der 
Heimbach-Verrohrung brachte ein unerfreu-
liches Ergebnis: Der Deckel der Verrohrung 
ist in der Hengebachstraße (auf Höhe der 
internationalen Kunstakademie) ebenfalls 
schadhaft und nicht mehr tragfähig.  Derzeit 
ist es angedacht, den Asphalt im betroffe-
nen Bereich einspurig abzutragen und den 
Deckel der Verrohrung durch Stahlplatten 
so zu verstärken, dass der Verkehr, bis zur 
kompletten Instandsetzung der Verrohrung, 
weiter zweispurig durch den Stadtkern 
fließen kann. 

Die aktuelle Situation in der Materialbeschaf-
fung ist angespannt, aber die Stadtverwaltung 
arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung, 
damit die Verkehrssicherheit schnellstmöglich 
wieder gegeben ist. 

Über die weiteren Maßnahmen in diesem 
Zusammenhang informieren wir in einer der 
kommenden Ausgaben des Stadtjournals. 

Die Heimbachhilfe
Heimbachhilfe sucht Helfer

Die „Heimbachhilfe“ im Verein „Die jungen 
Alten Heimbach e.V.“ wird im vierten Quartal 
dieses Jahres in größere Räume an der Hen-
gebachstraße 108 umziehen. „Das ist nötig, 
weil das Haus unserer jetzigen Einrichtung 
baufällig ist“, sagt Gruppenleiterin Inge 
Wergen.

Nach dem Umzug wird auch die Verkaufszeit 
erweitert. Künftig wird die „Heimbachhilfe“ an 
zwei Tagen in der Woche schöne gebrauchte 
Kleidung, Spielzeug und kleine Gegenstände 
zu äußerst günstigen Preisen anbieten.

„Um dies zu ermöglichen, suchen wir noch 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die 
Freude daran haben, mit uns zu arbeiten“, 
sagt Inge Wergen.

Interessenten melden sich bitte bei einer 
der drei Gruppenleiterinnen Inge Wergen, 
Telefon: 02446-3471, Marianne Schimang, 
Telefon: 3786 oder Marja Schöller, Telefon: 
02446-91010. ush

Unser Foto zeigt Mitarbeiterinnen der Heimbach-
hilfe bei einem gemeinsamen Arbeitsfrühstück.
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70

22. 08. 1952 – 22. 08. 2022
70 Jahre

Helene und Ludwig Koch

Wir gratulieren herzlich zur
Gnadenhochzeit

Kinder, Enkel und Urenkel

Gnadenhochzeit

Sprechtag des Jugendamtes des Kreises 
Düren im Rathaus Heimbach

Die Sprechtage des Jugendamtes finden 
wöchentlich 

dienstags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 
15.30 Uhr

im Rathaus Hengebachstr. 14, Zimmer 7 
(Sitzungssaal), statt.

Zuständig für den Bereich der Stadt Heimbach 
ist Frau Krumbach, die bei der Kreisverwaltung 
Düren unter der Tel. Nr. 02421/22-1051211 
bzw. unter l.krumbach@kreis-dueren.de zu 
erreichen ist.

Bitte vereinbaren Sie mit ihr vorab telefonisch 
einen Termin, da Sie sonst eventuell mit einer 
Wartezeit rechnen müssen. 

Während der Sprechstunde ist sie unter der 
Tel.-Nr. 02446/808-48 zu erreichen.

Stadt Heimbach 
Der Bürgermeister

Impfungen im Kreis Düren: 
Die Haltestellen des Impfbusses

Kreis Düren. Der Impfbus hält an verschiedenen 
Stationen im Kreisgebiet, um möglichst vielen 
Menschen ein Impfangebot machen zu können. 
Es stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna 
und Novavax zur Verfügung. Ein Termin ist 
nicht erforderlich. Zu einer Impfung sollte 
der Personalausweis und (wenn vorhanden) 
der Impfpass mitgebracht werden. Bei den 
Impfangeboten im Kreis Düren sind für alle 

ab 12 Jahren sowohl Erst-, Zweit- als auch 
Auffrischimpfungen möglich.

Montag, 08.08., 15.08., 22.08.
15.30 – 18 Uhr Kreuzau – Teichstraße 22 - 
Rewe Getränkemarkt

Freitag, 12.08., 19.08., 26.08.
12.00 – 14.30 Uhr Nideggen, Schulhof 
der Sekundarschule Nideggen – Konrad-
Adenauer-Straße 1
15.30 – 18 Uhr Vettweiß – Buir Bliesheimer 
Tankstelle
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M E H R  I N F O S  U N T E R :  W W W . K U N S T A K A D E M I E - H E I M B A C H . D EM E H R  I N F O S  U N T E R :  W W W . K U N S T A K A D E M I E - H E I M B A C H . D E

E I N T R I T T  F R E I !

pwh.hergarten@t-online.de www.pflege-wohnhäuser.de

Pflegewohnhäuser Hergarten
Waldweg 19 · Kermeterstr. 12 · 52396 Heimbach 
Tel. 0 24 46/4 26 · Fax 0 24 46/30 23

Pflegewohnhäuser Vettweiß
Tannenweg 16 · 52391 Vettweiß 
Tel. 0 24 24/20 26 30 · Fax 0 24 24/20 26 31 11

Nah am Menschen

• Ambulante Wohngemeinschaft 
 Ambulante Wohngemeinschaft für 
	 ausserklinische	Intensivpflege

• Betreutes Wohnen 
 Großzügige Appartements 
 Eigene Küche 
 Versorgnungsleistungen wählbar

• Leben und Wohnen in den PWH 
 In kleinen Wohngruppen 
 In familiärer Atmosphäre 
 Kulturelle Veranstaltungen, 
 Cafeteria, Mittagstisch
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Nationalpark Eifel
Rotbuche setzt auf Schattenstrategie

Baum des Jahres 2022 spielt im Nationalpark 
ganz besondere Rolle

Bereits zum zweiten Mal wurde die Rotbuche zum 
Baum des Jahres gekürt. Schon 1990 sicherte sich 
die mit einem Anteil von knapp 16 Prozent der 
deutschen Waldfläche häufigste Laubbaumart 
Deutschlands den Titel, den die Silvius-Wodarz-
Stiftung jährlich vergibt. Im Nationalpark Eifel 
– wo man die Natur sich weitgehend selbst 
überlässt – entwickelt sich der Wald immer 
mehr zu einem Buchen-Naturwald. Grund für 
die starke Konkurrenzkraft der Buche ist ihr 
extrem dichtes Blätterdach. Die Buchenkronen 
lassen nur so wenig Licht durch, dass darunter 
außer Eiben, Stechpalmen und Weißtannen keine 
anderen Baumarten lange überleben können. 
Aufgrund dieser Schattenstrategie wäre die 
Rotbuche – ohne menschlichen Einfluss in der 
nacheiszeitlichen Entwicklung – auf mindestens 
zwei Dritteln der deutschen Waldfläche die 
beherrschende Baumart.

Bei der letzten Stichprobeninventur 2012/2013 
wurde ermittelt, dass 75 Prozent der Fläche des 
Entwicklungsnationalparks Eifel aus Wald besteht 
und dass Buchen- und Buchen-Laubmischwälder 
mit insgesamt 1.238 Hektar rund 18 Prozent der 
Waldfläche einnehmen. Beim bisher dicksten im 
Nationalpark Eifel gemessenen Baum handelt 
es sich um eine Rotbuche. Sie hat in 1,3 Meter 
Höhe über der Erde einen Stammdurchmesser 
von einem Meter und ist etwa 180 Jahre alt. 
Damit hat sie aber erst rund die Hälfte ihrer 
natürlichen Lebenserwartung erreicht, die 
etwa zwischen 300 und 350 Jahren liegt. Im 

österreichischen Nationalpark Kalkalpen gibt es 
ein besonders altes Exemplar: Mit einem Alter 
von 549 Jahren lebt dort die älteste Rotbuche 
in Europa. Sie stand bereits, als Christopher 
Columbus Amerika entdeckte! 

Trotz Klimawandel wird sich die Rotbuche 
vermutlich weiter ausbreiten, da sie ein hohes 
genetisches Anpassungspotential hat. Sie fühlt 
sich auf allen nicht zu extremen Standorten 
wohl, vom Flachland bis in luftige Höhen von 
1.600 Metern in den Alpen. Während in den 
ganzjährig grünen Nadelholzwäldern ein erheb-
licher Teil des Jahresniederschlags in den dicht 
benadelten Kronen hängen bleibt und wieder 
verdunstet, fließt bei der im Winter kahlen Buche 
ein Großteil des Niederschlags als Stammabfluss 
direkt in den Waldboden. Dank ihrer steil aufra-
genden Kronenäste und ihrer durchgängig glatten 
Rinde ist bei der Buche der Stammabfluss höher 
als bei allen übrigen Laubbaumarten im Wald. 
Dennoch lässt der Klimawandel die Rotbuche 
nicht unbeschadet: Durch die zunehmende 
Klimaerwärmung reduziert sie ihre Blattdichte 
im Kronenbereich. So versucht sie einen hohen 
Wasserverlust zu verhindern. Zusätzlich treten 
immer häufiger sogenannte Mastjahre auf, in 
denen die Bäume eine hohe Anzahl an Früchten, 
Bucheckern, produzieren. Das kostet die Buche 
viel Energie, weshalb die Blätter im Jahr der 
Mast und sogar ein bis zwei Jahre danach um 
einiges kleiner sind als gewöhnlich.

Übrigens: Das „Rot“ in ihrem Namen verdankt 
die Rotbuche der leicht rötlichen Färbung ihres 
Holzes und nicht – wie viele vermuten würden 
– der Farbe ihrer Blätter. Diese sind nämlich 
hell- bis dunkelgrün und färben sich erst im 
Herbst orangerot bis rotbraun. Die Rotbuche 
wird wegen ihres Namens häufig mit der 
Blutbuche verwechselt. Dabei handelt es sich 
um eine Varietät, die während der gesamten 
Vegetationszeit sehr auffällig rote Blätter trägt.

TIPP:
Wer mehr über die spannenden natürlichen 
Prozesse im Nationalpark Eifel hin zum 
Buchen-Naturwald erfahren möchte, sollte 
die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ im 
Nationalpark-Zentrum Eifel nicht verpassen. 
www.nationalparkzentrum-eifel.de
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KIRMES
HAUSEN

 
 

 in  

 03.und 04.09.22  

Samstag, 18.30 Uhr    Herausholen der Kirmes mit dem  
      „Musikverein Vlatten 1909“,                                                                                                                                                                                                
      anschl. Tanz mit der Band         

     „Happy Tones“ 
Sonntag,    9.30  Uhr    Festgottesdienst unter Mitwirkung des  
     Chores „Senfkorn“ anschl. Gefallenenehrung 
        11.00 Uhr     durchgehender Frühschoppen mit der Band 

                                    „Melano-Oldies“ 
   
 14.00 Uhr    Ermittlung des Kirmeskönigs 
                                          anschl. Ehrenmarsch durchs Dorf mit  
    Begraben der Kirmes 
     (Der Hahnenkönigsball findet im nächsten  
      Jahr statt.) 

Veranstalter: 
MGV „Eintracht 1879“ Hausen –gemischter Chor– e.V.
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04. SePteMBer

1500-1630 Uhr | Kurpark Heimbach

hansa blasmusik 
simmerath

Kur
HeimbacHer

konzerte
20
22

Wir laden Sie herzlich ein zum kostenlosen Kurkonzert. 
Der direkt an der Rur gelegene Kurpark bietet Ihnen 

ausreichend Sitzgelegenheiten.

hansa blas usik 
simmerath

21. AUGUSt
1500-1630 Uhr | Kurpark Heimbach

musikkapelle 
nettersheim

Kur
HeimbacHer

konzerte
20
22

Wir laden Sie herzlich ein zum kostenlosen Kurkonzert. 
Der direkt an der Rur gelegene Kurpark bietet Ihnen 

ausreichend Sitzgelegenheiten.

musikkapelle 
nettersh im
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Piratenabenteuer Vlatten
11.08. – 14.08.2022
Das Familien-Festival für Jung & Alt

Inkludierte Konzerte auf der Festungsbühne 
& Shows für die ganze Familie:

Fr. 11.08.2022:
Festungs-Bühne:
17:30 Doors Open
18:00 Pyrolysis
19:30 The Captains Beard
21:00 Ye Banished Privateers

Action-Bühne:
17:00/19:30 Marionetten Theater
18:30/20:30 Piraten Fecht Show

Sa. 13.08.2022:
Festungs-Bühne:
13:00/15:00/17:00/19:00 John Kanaka & 
The Jack Tars
14:00/16:00/18:00/20:00 Baumbart
21:00 Pyrolysis 

Action-Bühne:
12:30/15:30/18:30/20:30 Micha der Feuer-
fresser/Jonglage Show
13:30/16:30/18:30 Marionetten Theater
14:00/16:00/18:00 Piraten-Comedy-Show
14:30/17:30 Piraten Fecht Show

So. 14.08. 2022
Festungs-Bühne:
13:00/15:00/17:00 John Kanaka & The Jack 
Tars
14:00/16:00 The Captains Beard

Action-Bühne:
12:30/15:30 Micha der Feuerfresser/Jonglage 
Show
13:30/16:30 Marionetten Theater
14:00/16:00 Piraten-Comedy-Show
14:30/17:30 Piraten Fecht Show

Veranstaltungstage und Zeiten:
Do: 11.08.2022; 18:00 – 22:00 Uhr (nur Rusty 
Cutlass Taverne)

Fr: 12.08.2022; 18:00 – 24:00 Uhr
Sa: 13.08.2022; 12:00 – 24:00 Uhr
So: 14.08.2022; 12:00 – 20:00 Uhr
(Markt schließt um 18:00)

Preise im VVK:
1. Kostenfrei: Pulveraffen bis 4 Jahre 
2.  ab 5.00 € Schiffsjungen & Mädchen von 

5 – 15 Jahren 
3.  ab 10.00 € ausgewachsene Freibeuter 

ab 16 Jahren
Freier Eintritt für alle „Vlattener“ am 
Freitag den 12.08.2022

Die Preise gelten für das Piratenabenteuer 
im VVK zzgl. evtl. Gebühren. Preise an der 
Tageskasse werden variieren. Gebührenfreie 
Tickets erhaltet Ihr bei im Burgcafe Winter-
hoffs, Hengebachstraße 48, 52396 Heimbach 
oder in der Bäckerei Krupp in Heimbach 
Vlatten. Online sind die Tickets unter www.
winterhoffs.com erhältlich, indem Ihr den 
Ticketlinks folgt.

KKG Heimbach e.V.

Liebe Garde- und Showtanzbegeisterte,

das Tanzbein soll wieder geschwungen 
werden. Dazu laden wir alle Kinder 
ab 4 Jahren zu einem ersten Treffen 
herzlichen ein.

13. August 2022, 16:00 Uhr
In der Goldkuhl 32, 52396 Heimbach

Wir freuen uns auf Euch!

Kinderkarnevalsgemeinschaft Heimbach e.V.
Der Vorstand
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Die neuen VHS-Kataloge 2022/23 sind da 

Mit Beginn der Sommerferien ist der neue 
VHS-Katalog Rur-Eifel verfügbar. Das Pro-
grammheft trägt diesmal den Titel „Zusammen.
Bewusst.Leben“!

In folgenden Auslage-Stellen ist der VHS-
Katalog erhältlich: im Rathaus Seerandweg, 
in den Prospektfächern Aushangkasten 
Rathaus Hengebachstraße, Rurtal-Apotheke, 
EDEKA, Bäckerei Krupp in Heimbach und 
Vlatten, Kath. Familienzentrum „Zur Hl. 
Familie“ in Vlatten, in den Prospektfächern 
Aushangkasten Familienzentrum „Kleine 
Villa“ in Hasenfeld. Zur Einsicht liegen sie 
auch in Arztpraxen und bei den Frisören aus.
Das Gesamtprogramm, mit weiteren Infos 
zu den Kursen und Veranstaltungen, ist im 
Internet unter www.vhs-rur-eifel.de zu finden. 
Ergänzt wird das Programm weiterhin durch 
digitale Angebote. Zum einen haben sich 
einzelne Angebote durchaus bewährt, zum 
anderen wird damit auch bei einer verän-
derten pandemischen Lage die Teilnahme 
an Veranstaltungen ermöglicht. Warten Sie 
nicht und melden Sie sich online an !

Weitere Infos erhalten Sie bei der 
VHS Rur-Eifel, Violengasse 2, 52349 Düren, 
Tel. (02421) 25 25 77,
Fax (02421) 2 51 80 25 52
Email: vhs-rur-eifel@dueren.de 
oder bei der Zweigstellen-Leiterin der VHS 
Heimbach
Angelika Cremer, Kleestr. 21a, Heimbach 
Tel. (02446) 3177

Hier folgt nun eine Übersicht der Kurse und 
Veranstaltungen: 

1.
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Zupfmusikfreunde Heimbach
Kurkonzert in sommerlicher Hitze

Heiß war es, aber trotzdem war das Konzert 
der Zupfmusikfreunde unter Leitung von 
Ursula Heuer voller Spielfreude und Tem-
perament. Auf dem Programm stand Musik, 
die Moderatorin Ulrike Schwieren-Höger 
unter drei Themen gestellt hatte: Lieder der 
Liebe waren ebenso zu hören, wie Songs 
voller Sehnsucht und Urlaubsglück. Nach 
ihrer musikalischen Weltreise kehrte das 
Orchester nach Heimbach zurück, das von den 
„Wanderburschen“ Dieter Kremer, Mohamed 
Bidaoui und Helmut Breuer mit einem Heim-
bachlied geehrt wurde. Anschließend durfte 
das Publikum mitsingen, und das ließ es sich 
nicht zweimal sagen. Im Kurpark ertönte zum 
Vergnügen aller manches bekannte Volkslied. 
Einfach herzerwärmend.         ush

Glückliche Minen: Die „Zupfmusikfreunde“ mit 
ihren Wanderburschen (rechts) nach dem Konzert.
Foto: Robert Woitas

Biologische Station
Obstbaumbestellung dieses Jahr früher!

In diesem Jahr können bis zum 02. September 
2022 Obstbäume, vorwiegend alter Sorten, 
bei der Biostation Düren bestellt werden. In 
diesem Jahr kosten die Hochstämme 27,50 
€ und die Halbstämme 21,50 €.

Jedes Jahr bietet die Biologische Station 
Düren eine Obstbaumbestellung an. Die 
Bestellung liegt in diesem Jahr früher damit 
die gewünschten Sorten geliefert werden 
können. Im letzten Jahr waren viele Sorten 
aufgrund der großen Nachfrage vergriffen.
Die Hochstämme kosten ab diesem Jahr 
27,50 € und die Halbstämme 21,50 €, jeweils 
inklusive MwSt. Der Unterschied in Hoch- 
und Halbstamm besteht im Kronenansatz, 
dem Übergang von Stamm zur Krone. Bei 
den Halbstämmen liegt der Kronenansatz 
zwischen 1,40 m und 1,60 m und beim 
Hochstamm zwischen 1,60 m und 2,00 m. Bei 
den angebotenen Bäumen liegt der Ansatz 
bei den Halbstämmen um die 1,50 m und 
bei den Hochstämmen bei ca. 1,80 m, wobei 
die Höhen je nach Wuchs variieren. 

Die Bäume werden wurzelnackt geliefert. Die 
Lieferung erfolgt Anfang Dezember wahlweise 
nach Nideggen an die Biostation oder nach 
Linnich zum Bauhof. Einen Überblick über 
die vorhandenen Sorten finden Sie bei uns 
auf der Homepage unter www.biostation-
dueren.de unter Projekte – Obstwiesen 
– Obstbaumbestellung.

Bestellung unter 02427 / 94987-17 oder per 
Mail an alexandra.schieweling@biostation-
dueren.de. In allen Fragen zur Obstbaum-
bestellung hilft Alexandra Schieweling unter 
02427/94987-17 gerne weiter.
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Maria Barbara von St. Vith 
gen. Rita, geb. Salentin 

* 29. April 1936        † 14. Juni 2022 

Franz 
 

Birgit und Reinhold  
mit Sebastian und Tobias 

 

sowie alle Anverwandten 

52396 Heimbach-Hausen, im August 2022 

Das Sechswochenamt wird gehalten am Freitag, dem 19. August 2022,  
um 19.00 Uhr in der St. Nikolaus Kirche in Hausen. 

Herzlichen Dank 
 

an alle, die uns in Tagen des Abschieds  
zur Seite standen und ihre Anteilnahme auf so vielfältige,  

liebevolle Weise zum Ausdruck gebracht haben. 

Erinnerungen,  
die unser Herz berühren, 
 gehen niemals verloren. 

Nachruf

Am 18. Juli 2022 verstarb 

Herr Günther Lauterbach

Der Verstorbene hat die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrganges
der Grundschule Schönblick Heimbach 30 Jahre lang als Busfahrer

und Helfer in das niederländische Sluis begleitet. 
Seine sichere Fahrweise und sein großes Engagement 

im Rahmen der Abschlussfahrt werden in Erinnerung bleiben.
Wir nehmen Abschied mit großer Dankbarkeit und werden sein

Andenken in Ehren halten. 

Für die Schule   Für die Eltern  Für den Förderverein
Joachim Dunkel   Alexandra Waider Ingrid Fergen
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Freie Baptisten-Gemeinde Rureifel
Gemeindehaus: Markt 5; 52385 Nideggen (Altstadt)
Gottesdienst: sonntags 10.00 Uhr
Bibelstunde: mittwochs 19.00 Uhr
Gemeindeleitung: Pastor Don Vanderhoof,
Tel.: 02427 / 9047330
www.freie-baptisten-gemeinde-rureifel.de

Evangelische Trinitatis Kirchengemeinde
Schleidener Tal und EvA am Schönblick Heimbach
Alle Informationen sind auf der Internetseite:
www.eivelkirche.ekir.de ersichtlich.

Heimbacher AnsprechpartnerInnen: 
Für kirchengemeindliche Fragen:
Jutta Uhlmann Presbyterin,
Waldweg 3, Hergarten, Tel.: 02446 / 911095
Dr. Roland Reddelien, Presbyter,
Am Bergob 7, Hasenfeld, Tel.: 02446 / 226
Walter Nehlich, Prädikant,
In der Hilbach 48, Heimbach, Tel.: 02446 / 3241 

Für Nutzungsanfragen und Projektideen:
Gabriele Bolender, projekte@eva-gepflegt.
de oder telefonisch 0171/3399985

Alle Messen unter Vorbehalt,
falls sich noch etwas ändern sollte!

GOTTESDIENSTE UND 
VERANSTALTUNGEN 
IN DEN KATHOLISCHEN 
KIRCHENGEMEINDEN

Heimbach – St. Clemens | Vlatten – St. Dionysius 
Hergarten – St. Martin | Hausen – St. Nikolaus

So. 14.08.
Hergarten  09.30h Sonntagsmesse, 

Kräuterweihe
Heimbach 11.00h Sonntagsmesse

Sa. 20.08.
Vlatten  17.30h Vorabendmesse

So. 21.08.
Heimbach 11.00h Sonntagsmesse

Alle Messen unter Vorbehalt, falls sich noch etwas 
ändern sollte! Aktuelle Informationen zu den Gottes-
dienstzeiten und Werktagsgottesdiensten finden Sie 
in Ihren Pfarrbriefen.

Sa. 27.08.
Hergarten 17.30h Vorabendmesse

So. 28.08.
Heimbach 11.00h Sonntagsmesse

So. 04.09. 
Hausen  09.30h Sonntagsmesse, Kirmes
Vlatten  09.30h Wortgottesfeier
Heimbach 11.00h Sonntagsmesse

Besuchen Sie Ihre Pfarrbüros im Internet unter:
www.pfarrbuero-heimbach.de
www.pfarre-hergarten.de
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Ärztli. Ber.-Dienst: Notfallpraxen Düren & Jülich
Notfallpraxis, Roonstraße 30, 52351 Düren 
Die Notfallpraxis kann bei Unfällen und Krankheits-
fällen ohne Voranmeldung zu folgenden Zeiten 
aufgesucht werden:
Mo, Di und Do 19.00 Uhr – 23.00 Uhr 
mittwochs & freitags 13.00 Uhr – 23.00 Uhr 
Wochenende & Feiertage 08.00 Uhr – 23.00 Uhr

In dringenden Fällen wenden Sie sich an die
Notrufzentrale unter der Nummer 116117
Die Notfallzentrale ist besetzt: 
Tägl. in der Nacht 09.00 Uhr – 07.30 Uhr 
mittwochs & freitags 13.00 Uhr – 07.30 Uhr 
Wochenende und feiertags rund um die Uhr
Sonderregelung: 
Am Abend vor Feiertagen ist die Notrufzentrale in 
jedem Fall ab 18.00 Uhr besetzt.

In lebensbedrohlichen Fällen wählen Sie: 112
Apotheken Notdienst: 08000022833 oder Mobil: 
22833
Zahnärztlicher Notdienst: 01805-98 67 00
Störfallnummer für die Trinkwasserversorgung:
•  Für die Stadtteile Düttling, Hergarten und 

Vlatten: 0172-9860333 oder 02443-90 3434
•  Für die Stadtteile Heimbach, Hasenfeld, Hausen 

und Blens: 0 24 72 / 99 16 35
Tierärztlicher Notdienst Kreis Düren: 02423-908541

Abfallkalender: 11.08. – 07.09.
Freitag, den 12.08.2022
Restmüllentsorgung in Vlatten, Hergarten und 
Düttling

Dienstag, den 16.08.2022
Biotonnenentleerung im gesamten Stadtgebiet

Montag, den 22.08.2022
Restmüllentsorgung in Hasenfeld und Hausen

Montag, den 22.08.2022
Einsammlung der gelben Säcke, Entleerung der 
gelben Tonnen im gesamten Stadtgebiet

Montag, den 22.08.2022
Grünschnittcontainer an den Standorten:
Hergarten, Düttling: Auf der Heide (Wendehammer): 
16:00 – 18:00 Uhr
Hausen: Am Müllenberg (Wanderparkplatz): 
16:30 – 18:30 Uhr

Mittwoch, den 24.08.2022
Restmüllentsorgung in Heimbach und Blens

Freitag, den 26.08.2022
Restmüllentsorgung in Vlatten, Hergarten und
Düttling

Dienstag, den 30.08.2022
Biotonnenentleerung im gesamten Stadtgebiet

Montag, den 05.09.2022
Restmüllentsorgung in Hasenfeld und Hausen

Montag, den 05.09.2022
Einsammlung der gelben Säcke, Entleerung der 
gelben Tonnen im gesamten Stadtgebiet

Montag, den 05.09.2022
Grünschnittcontainer an den Standorten:
Vlatten: St.-Michael-Straße (an den Glascontainern): 
16:30 – 18:30 Uhr
Heimbach: An der Laag (Parkplatz): 16:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch, den 07.09.2022
Restmüllentsorgung in Heimbach und Blens


